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Stellungnahmen des Automobil Clubs der Schweiz ACS zu den Ver-
kehrsvorlagen der Wintersession 2022 der eidgenössischen Räte 
 
 
Nationalrat 
 
20.4406 n Mo. Suter. Grüne Wasserstoffstrategie für die Schweiz 
 
Der ACS unterstützt die vom Ständerat am 31.05.2022 verabschiedete adap-
tierte Version dieser Motion mit folgender Begründung: 

 Der ACS setzt sich aktiv für Technologievielfalt ein. In diesem Zusammenhang 
unterstützt er den Einsatz und die Entwicklung von Wasserstoff als Alternative 
zu anderen Treibstoffen.  

 Die ursprüngliche Version der Motion zielte darauf ab, die Produktion und den 
Import auf grünen Wasserstoff zu beschränken, der jedoch derzeit kaum vor-
handen ist und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten auf dem 
Weltmarkt kaum zu finden sein wird.  

 Für uns ist zentral, dass die adaptierte und derzeit vorliegende Version der 
Motion «Wasserstoff aus CO2-neutraler Produktion» fordert und damit viel 
mehr Spielraum bezüglich der Herstellung des Wasserstoffs zulässt.  

 Schliesslich ist CO2-neutraler Wasserstoff unabdingbar, um das CO2-Redukti-
onsziel der Schweiz zu erreichen. In der derzeitigen Übergangsphase sollte die 
nationale Strategie den Import und die Produktion aller Arten von CO2-neutra-
lem Wasserstoff ermöglichen und unterstützen. 
 

 
22.3376 s Mo. UREK-SR. Strategie für Wasserstoff in der Schweiz 
 
Der ACS unterstützt die Motion mit folgender Begründung: 
 Der ACS setzt sich aktiv für Technologievielfalt ein. In diesem Zusammenhang un-

terstützt er den Einsatz und die Entwicklung von Wasserstoff als Alternative zu an-
deren Treibstoffen.  

 Aus unserer Sicht ist es zentral sicherzustellen, dass die schweizerische Regulie-
rung die Innovation fördert und nicht bremst. Daher ist es wichtig, dass die natio-
nale Strategie darauf abzielt, die Versorgung mit CO2-neutral produziertem Was-
serstoff sicherzustellen.  

 Wasserstoff ist ein wichtiger Energieträger für die Zukunft, sowohl zur Speiche-
rung von Elektrizität als auch als Ersatz für fossile Energieträger.  

 Zudem bildet er die Grundlage für die Entwicklung zukünftiger synthetischer CO2-
neutraler Energien (synthetische Kraftstoffe und Power-to-Gas).  
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Ständerat 
 
22.3386 n Mo. UREK-NR. Fotovoltaikanlagen auf Lärmschutzwänden, Fas-
saden, Dachflächen sowie Überdachungen bestehender Infrastrukturan-
lagen 
 
Der ACS steht der Schaffung von Möglichkeiten zur Platzierung von Photovolta-
ikanlagen grundsätzlich positiv gegenüber, lehnt diese Motion aber mit folgen-
der Begründung ab: 

 Für uns stellt sich die Frage, wer für den Unterhalt der Träger dieser Photovol-
taikanlagen (Lärmschutzwände, Überdachungen, etc.) zuständig sein wird und 
wer die Kosten für diesen Unterhalt tragen soll. Dieser dürfte aufgrund der da-
rauf gebauten Photovoltaikanlagen erheblich höher sein, da er entsprechend 
anspruchsvoller wird. 

 Eine weitere Frage ist für uns, wie die Photovoltaikanlagen den Betreibern für 
Unterhaltsarbeiten zugänglich gemacht werden sollen. Sollen Autobahnab-
schnitte gesperrt, resp. Baustellen dafür eingerichtet werden? Dies würde zu 
zusätzlichen Staustunden auf dem Schweizer Nationalstrassennetz führen. 

 Vor allem bei den Überdachungen ist bezüglich der Traglast, die sie maximal 
halten können, Vorsicht geboten.  
 

 
22.3387 n Mo. UREK-NR. Bau von Photovoltaikanlagen entlang von Natio-
nalstrassen 
 
Der ACS steht der Schaffung von Möglichkeiten zur Platzierung von Photovolta-
ikanlagen grundsätzlich positiv gegenüber, lehnt diese Motion aber mit folgen-
der Begründung ab: 

 Aus unserer Sicht ist problematisch, dass die Photovoltaikanlagen entlang der 
Nationalstrassen von privaten Betreibern erstellt und betrieben werden sollen. 
Hier stellen sich für uns die folgenden Fragen: Wer entscheidet, welchem Be-
treiber welche Flächen kostenlos zur Verfügung gestellt werden? Nach wel-
chen Kriterien soll das geschehen? 

 Eine weitere Frage ist für uns, wer für den Unterhalt der Träger dieser Photo-
voltaikanlagen (Lärmschutzwände, Überdachungen, etc.) zuständig sein wird 
und wer die Kosten für diesen Unterhalt tragen soll. Dieser dürfte aufgrund 
der darauf gebauten Photovoltaikanlagen erheblich höher sein, da er entspre-
chend anspruchsvoller wird. 

 Eine weitere Frage ist für uns, wie die Photovoltaikanlagen den Betreibern für 
Unterhaltsarbeiten zugänglich gemacht werden sollen. Sollen 
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Autobahnabschnitte gesperrt, resp. Baustellen dafür eingerichtet werden? 
Dies würde zu zusätzlichen Staustunden auf dem Schweizer Nationalstrassen-
netz führen. 

 
 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Fabien Produit, Generalsekretär ACS,  
fabien.produit@acs.ch, Tel. 031 328 31 17. 


